
  28.05.1993 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.05.1993 

Geschäftszahl 

92/17/0248 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 87/05/0174 E 22. Dezember 1987 RS 1 

Stammrechtssatz 

Eine im erstinstanzlichen Verfahren unterlaufene Verletzung des Parteiengehörs wird jedenfalls dadurch saniert, 
dass die Partei die Möglichkeit hat, in ihrer Berufung und sodann im Zuge des Berufungsverfahrens ihren 
Rechtsstandpunkt darzulegen und sohin an der Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes mitzuwirken. 
(Hinweis auf E vom 20.11.1967, 0907/67) 


